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Kommunalwahl 30.08.2009; 
Ersatzbestimmung eines Ratsmitgliedes 

 
 

Die Ratsfrau Theodora Ebbing, zuletzt wohnhaft Bembergstraße 33 in 58675 Hemer, ver-
starb am 20.11.2009. 
 
Gemäß § 45 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-Westfalen 
(Kommunalwahlgesetz - KWahlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.06.1998 
(GV NRW S. 454, 509 und 1999 S. 70), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
24.06.2008 (GV NRW S. 514) - SGV NRW 1112 -, tritt als Nachfolger aus der Reserveliste 
der CDU Herr Andre Geitz, wohnhaft Droste-Hülshoff-Weg 97, 58675 Hemer, in den Rat der 
Stadt Hemer ein. 
 
Gegen die Gültigkeit dieser Feststellung können 
 
a) jede/r Wahlberechtigte des Wahlgebietes,  

 
b) die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an 

der Wahl teilgenommen haben, sowie  
 

c) die Aufsichtsbehörde  
 

gemäß § 39 Abs. 1 KWahlG binnen eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung Ein-
spruch erheben, wenn sie eine Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl gemäß § 40 Abs. 
1 Buchstaben a) - c) KWahlG für erforderlich halten. Der Einspruch ist bei der Stadt Hemer - 
Wahlleiter -, Rathaus, Hademareplatz 44, Zimmer 106, 58675 Hemer, schriftlich einzurei-
chen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
 
 
Hemer, 04.12.2009 
 
Der Wahlleiter 
 
 
 
 
Gez. Peter Friedrich 
 
 


